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Einmalige Maßnahmen zum Erhalt und zur Optimierung
der FFH-Lebensräume

Entbuschung zum Erhalt von FFH-Lebensräumen

Beseitigung von Gehölzaufwuchs - vollständigG1

Beseitigung des jüngeren Gehölzaufwuchs - ältere Gehölze belassenG2

Entwicklung artenverarmter Gehölzränder zu strukturreichen Säumen

Ausmahd der GehölzsaumstrukturenR2

Auslichtung bzw. Zurücknahme des Gehölzrandes durch EntbuschungR1

Entwicklungsmahd (für befristeten Zeitraum)

Brachemahd als Entwicklungspflege für 2-3 Jahre, ohne DüngungBM

Aushagerungsmahd zur Abschöpfung 
übermäßiger Nährstoffe zwischenschalten

AM

G3
Auslichtung des Gehölzaufwuchs auf Felsstrukturen zu 30-50 % 
durch abschnittsweisen Stockhieb auf wechselnden Teilflächen, 
5-jähriger Turnus

Zurückdrängung des Johanniskrauts durch frühzeitige Mahd 
vor der Blüte oder durch Pflegemahd unmittelbar nach der Beweidung
(Mulchen möglich)

IM

Grenzen

FFH-Gebiet

Flurstücke mit Flurnummer
102102

101101
100/3100/3

Nummerierung

ID-Nummer der FFH-Lebensraumtypen1 - 1191 - 119

ID-Nummer der Habitate
vom Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling

HA1/1HA1/1

FFH-Lebensraumtypen (LRT) 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Borstgrasrasen (teilweise)
 
6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan 
           auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden;
 

0000   Flächenanteile sind kein FFH-LRT

Komplexlebensräume bestehend aus 
Berg-Mähwiesen und Borstgrasrasen
 
6520   Berg-Mähwiesen
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan 
           auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Übergangs- und Schwingrasenmoore
 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore

Hainsimsen-Buchenwälder
 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

Berg-Mähwiesen
 
6520   Berg-Mähwiesen

Borstgrasrasen
 
6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan 
           auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Feuchte Hochstaudenfluren
 
6430  Feuchte Hochstaudenfluren der planaren 
           und montanen bis alpinen Stufe

Bisher nicht im SDB genannte FFH-LRT 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Pfeifengraswiesen
 
6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 
           und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

Schlucht- und Hangmischwälder
 
9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

Pfeifengraswiesen (teilweise)
 
6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 
           und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae);
 

0000   Flächenanteile sind kein FFH-LRT

Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
 

1061   Glaucopsyche [Maculinea] nausithous
Gn

Habitate der Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulinge

Sonstige Maßnahmen

Düngung mit Festmist zwischenschalten zur Vermeidung einer 
zu starken Verhagerung bei fortgesetzter Mahd, ohne Düngung

FD

Beseitigung der Lupinen durch mehrfach jährliche Mahd 
der Lupinenbestände jeweils vor der Blüte; gleichzeitige 
Vermeidung einer zu frühzeitigen Mahd in der Fläche 
vorkommender seltenen Arten

SL

Vorschlag für Infotafel-Standort

Dauerhafte Maßnahmen zum Erhalt und zur Optimierung 
der FFH-Lebensräume

Abschluss bzw. Fortführung von freiwilligen Vereinbarungen im Rahmen des Vertrags-
naturschutzprogramms oder ggf. Kulturlandschaftsprogramms auf Offenlandflächen

Offenlandstandorte

Waldstandorte

1-(2) schürige Mahd, Düngung mit Festmist zulässig oder alternativ 
extensive Beweidung mit flächenspezifischem Beweidungsmanagement 

1-(2) schürige Mahd ohne Düngung oder alternativ 
extensive Beweidung mit flächenspezifischem Beweidungsmanagement

Mahd im 2-jährigen Turnus ohne Düngung

Lebensraum von Gehölzaufwuchs freihalten durch Mahd 
im mehrjährigen Turnus oder durch Entbuschung bei Bedarf

Extensive Beweidung mit flächenspezifischem Beweidungsmanagement
(wenn keine Beweidung möglich ist, ist eine Pflegemahd zulässig) 

1-schürige Herbstmahd, ohne Düngung
oder alternativ Beweidung mit flächenspezifischem Beweidungsmanagement

Fortführung der bishehrigen, möglichst naturnahen Behandlung 
unter Berücksichtigung der geltenden Erhaltungsziele


